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§ 94 K-AGO Entscheidung uber
Berufungen

K-AGO - Karntner Allgemeine Gemeindeordnung - K-AGO

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.08.2025

(1) Uber Berufungen gegen Bescheide des Biirgermeisters in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches
entscheidet der Gemeindevorstand, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Dieser Ubt - soweit gesetzlich nicht
anderes bestimmt ist - auch die in den verfahrensgesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen oberbehdrdlichen
Befugnisse aus.

(2) Uber Berufungen gegen Bescheide des Gemeindevorstandes in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches in
erster Instanz entscheidet der Gemeinderat, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Dieser Ubt - soweit
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist - auch die in den verfahrensgesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen
oberbehdrdlichen Befugnisse aus.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 94 K-AGO Entscheidung über Berufungen
	K-AGO - Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung - K-AGO


